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Verbindliche Personalquoten im Dienst von Patientensicherheit 
und Qualität

Martin Hošek
Dr. phil., Geschäftsleiter Dr. Hošek-Consulting, Evaluationsexperte Schweizerische  
Evaluationsgesellschaft (SEVAL), Dozent Forum Medizinfortbildung (FOMF)

I. Einführung

Die im Rahmen der Annahme der Pflegeinitiative 
neu eingeführte Bestimmung in Art. 117b Absatz 2 
der Bundesverfassung, wonach Bund und Kantone 
sicherzustellen haben, dass eine genügende Anzahl 
diplomierter Pflegefachpersonen zur Verfügung 
steht, wird oft ausschliesslich als Aufforderung zur 
Stärkung der Pflegeausbildung verstanden.

Zwar ist eine ausreichende Anzahl ausgebildeter 
Pflegefachkräfte eine wichtige Voraussetzung für 
eine genügende Personaldotation in Spitälern, Pfle-
geheimen und bei der Spitex. Es ist aber noch keine 
Garantie hierfür. National festgelegte Mindestper
sonalquoten können hier Abhilfe schaffen. Der vor-
liegende Artikel diskutiert diesen Lösungsansatz 
insbesondere unter dem Blickwinkel der Patienten-
sicherheit und Qualität.

Neben der Darstellung des aktuellen Wissens und 
Diskussionsstands wird eine Parallele zur ärztlichen 
Verschreibung von Heroin in der Schweiz gezogen, 
wo Personalquoten bereits seit dem Jahr 1999 in einer 
Richtlinie des Bundesamts für Gesundheit verbind-
lich vorgeschrieben sind. Ausserdem wird die Einset-
zung eines Fachgremiums für die Umsetzung dieses 
Teils der Pflegeinitiative vorgeschlagen.

II. Einflussfaktoren auf die Qualität
im Gesundheitswesen

Es gilt heute weitgehend als unbestritten, die Güte 
der Gesundheitsversorgung anhand der Erfüllung 
von vier Zielgrössen zu messen. Diese sind:
1. die Gesundheit der Bevölkerung
2. die Patientenzufriedenheit
3. die Gesundheitskosten sowie
4. die Arbeitszufriedenheit des Gesundheitsperso-

nals (Bodenheimer and Sinsky 2014).

Ursprünglich galten hier nur die ersten drei Ziele 
(«triple aim»). Spätestens seit 2014 setzte sich jedoch 
die Erkenntnis durch, dass auch die Arbeitszufrie-

denheit des Gesundheitspersonals einen entschei-
denden Einfluss auf die Leistung und die Qualität 
von Gesundheitsorganisationen und Gesundheits-
versorgungssystemen hat. Der «triple aim» wurde so 
zum «quadruple aim».

Ohne Zweifel gehört die Personaldotation zu den 
entscheidenden Parametern in Bezug auf die Arbeits-
zufriedenheit des Gesundheitspersonals. Nicht erst 
im Rahmen der Schweizer Pflegeinitiative wurde des-
halb die Forderung laut, dass verbindliche Personal-
quoten dafür sorgen sollen, dass das Pflegepersonal 
seine Aufgaben besser erfüllen kann. Dies zahle sich 
dank besseren Behandlungsresultaten unter ande-
rem auch finanziell aus (LeoniScheiber und Mül-
ler Staub 2018). Ausserdem, so wird weiter argu-
mentiert, blieben die Pflegefachkräfte bei genügender 
Personaldotation länger im Beruf tätig. Dies trage zur 
Entschärfung des Problems der sogenannten «care
leavers» und damit zur Dämpfung des aktuellen und 
für die Zukunft als zunehmend prognostizierten Per-
sonalmangels im Pflegebereich bei.

Ein unlängst im Auftrag des Bundesamts für Ge-
sundheit publizierter nationaler Bericht zu Quali-
tät und Patientensicherheit im Gesundheitswesen 
kommt zum Schluss, dass zu den Voraussetzungen 
für eine sichere und hochwertige Versorgung die Be-
reitstellung von genügend Zeit und Ressourcen für 
Verbesserungsaktivitäten gehöre (Vincent and Stai-
nes 2019, S. 59). Zu Ende gedacht impliziert auch 
dieses Desiderat die Festlegung von Personalquoten 
für die entsprechenden Aufgaben. Doch inwiefern 
leidet die Güte der Gesundheitsversorgung bei unge-
nügender Personaldotation in der Pflege?

III. «Nurse-to-patient ratio» und Qualität
der Pflege

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Thematik 
wird in zahlreichen Publikationen gemeinhin von 
der Anzahl Pflegefachkräfte pro Patient/in, der «nur-
setopatient ratio» geschrieben. Streng genommen 
wird dabei aber jeweils nicht die Anzahl Pflegender 
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gleichzeitig zu betreuen hatte, umso höher war die 
Wahrscheinlichkeit von Burnout und Berufsunzu-
friedenheit. Beides vergrösserte auch den Wunsch 
der Pflegefachkräfte, die Arbeitsstelle zu kündigen 
(Chen et al. 2019).

IV. Politische Vorstösse zur Veränderung 
der Situation in der Schweiz

Neben der am 28. November 2021 von Volk und Stän-
den mit 61% der Stimmen angenommenen Pflegein-
itiative forderten zwei kürzlich im Bundesparlament 
eingereichte Vorstösse die Einführung einer «nurse
topatient ratio» in der Pflege (Motion Landolt, 
19.4053 und dringliche Interpellation Weichelt, 
21.4006). Es ist davon auszugehen, dass diese beiden 
Vorstösse im Rahmen der Botschaft zum Ausfüh-
rungsgesetz zur Pflegeinitiative erledigt und abge-
schrieben werden. In den beiden Vorstössen wird 
noch um einiges expliziter als in der Abstimmungs-
dokumentation zur Initiative selbst eine verbindli-
che Personaldotation in der Pflege gefordert bezie-
hungsweise angemahnt.

V. Erfahrungen und Forderungen

Verschiedene Bundesstaaten in den USA und in 
Kanada haben in den letzten Jahren verbindliche 
«nursetopatient ratios» eingeführt, und zwar mit 
positiven Auswirkungen in Bezug auf die Behand-
lungsergebnisse und auf die Behandlungskosten. 
Hierzu gehört zum Beispiel der USBundesstaat Penn-
sylvania. Dort ist eine Pflegefachperson auf einer 
Intensivstation für maximal zwei Patienten/innen 
zuständig. Auf pädiatrischen Abteilungen beträgt das 
angeordnete Verhältnis von Pflegenden zu Patienten/
innen 1:4, auf Abteilungen der Chirurgie, der inne-
ren Medizin oder Onkologie 1:5 und im Bereich der 
Psychiatrie 1:6 (LeoniScheiber und Müller Staub
2018).

Mit der Annahme der Pflegeinitiative wurden in 
der Schweiz die Voraussetzungen geschaffen, um auf 
nationaler Ebene Mindestvorgaben für Personalquo-
ten im Pflegebereich einzuführen. Bisher waren die 
Kantone in diesem Bereich für die Bereitstellung und 
Organisation der Gesundheitsversorgung zuständig. 
Einzelne Kantone kennen entsprechend eigene Vor-
schriften. So wird beispielsweise im Kanton Aargau 
für die Erbringung der KVGpflichtigen Leistungen 
der Spitex mindestens 40% Fachpersonal Pflege und 
Betreuung gefordert. Von diesen müssen mindestens 
50% aus auf tertiärer Stufe ausgebildetem Fachperso-
nal bestehen (Aargau 2020). Im Kanton Nidwalden 
muss in der stationären Langzeitpflege mindestens 

pro aktuell zu pflegenden Patientinnen oder Pa
tienten gemeint, wie der Begriff dies nahezulegen 
scheint. Diese Zahl schwankt in Abhängigkeit von 
der Bettenauslastung. Vielmehr ist meist implizit 
oder explizit die Anzahl Pflegender pro Spitalbett 
gemeint. Der Begriff «nursetopatient ratio» wird 
auch hier in diesem letzteren Sinne verwendet.

Zusammen mit der «nursetopatient ratio» wird 
auch der Anteil diplomierter Pflegefachpersonen an 
allen Pflegenden (auf einer Abteilung, in einem Spi-
tal  usw.) diskutiert. Diese Grösse wird «skill mix» 
genannt (Duffield et al. 2011).

Die Analyse entsprechender Studien zeigt, dass 
eine höhere Dotation an Pflegefachpersonen die Er-
gebnisse der Gesundheitsversorgung verbessert. So 
wird beispielsweise das Risiko, innert dreissig Tagen 
in einem Akutspital zu versterben, bei einer höheren 
Pflegepersonalquote signifikant gesenkt. Eine der 
ersten robusten, diesbezüglichen statistischen Ana-
lysen wurde bei 75 Akutspitälern in Kanada durch-
geführt. Die Autoren kommen darin zum Schluss, 
dass eine gegenüber dem Mittelwert um 10% erhöh-
te Anzahl an diplomierten Pflegefachpersonen mit 
vier Todesfällen weniger pro 1000 Patienten korrelie-
re. Für die vierzig an dieser Studie teilnehmenden 
nicht städtischen Spitäler wurde ausserdem festge-
stellt, dass jedes Jahr mehr an Berufserfahrung, das 
die Pflegefachpersonen mitbringen, ebenfalls mit 
vier Todesfällen weniger pro 1000 Patienten asso
ziiert war (Tourangeau et al. 2002).

Den nächsten Hinweis liefert eine Studie, bei der 
die Daten von 27 Intensivpflegestationen aus sieben 
europäischen Ländern ausgewertet wurden. Hierbei 
wurde festgestellt, dass die Sterblichkeit an Lungen-
entzündung bei beatmeten Patienten in Intensiv
abteilungen, wo jeweils eine Pflegefachperson pro 
Patient/in arbeitete, signifikant tiefer war (9,3%) als 
in Abteilungen, wo eine Pflegefachperson mehr als 
einen Patienten oder eine Patientin zu versorgen hat-
te (24,4%). Allerdings war dieses Resultat nach Adjus-
tierung in Bezug auf konfundierende Variablen nicht 
mehr signifikant (Blot et al. 2011). Dies illustriert 
die Komplexität der Einflussfaktoren auf die Be
handlungsergebnisse (vgl. auch Tourangeau et al.
2002, S. 75).

Andere Autorinnen argumentieren anhand ent-
sprechender Studien, dass eine genügende Anzahl an 
diplomierten Pflegefachpersonen die Überwachung 
der Patienten («Surveillance») und dadurch ihre Si-
cherheit verbessere (LeoniScheiber und Müller 
Staub 2018).

Das eingangs erwähnte vierte Ziel der Gesund-
heitsversorgung (Arbeitszufriedenheit des Gesund-
heitspersonals) illustrieren die Resultate einer Studie 
aus Taiwan bei 1409 Pflegefachkräften aus 24 Kli
niken. Je mehr Patienten eine Pflegefachperson 

Pflegerecht_02_2022.indb   113 04.05.22   09:45



FORUM

Stämpfli Verlag114 2|2022 Pflegerecht – Pflege in Politik, Wissenschaft und Ökonomie

2|22

über genügend qualifiziertes Behandlungs und Be-
treuungspersonal verfügt. Konkret bedeutet dies, 
dass die Anzahl Pflegefachkräfte – abhängig von der 
zur Verfügung stehenden Platzzahl im jeweiligen 
Injektionsraum – und die Stellenprozente für die ärzt-
liche Behandlung sowie die Sozialberatung (je 1,7% 
pro Patient/in) in einer entsprechenden Richtlinie 
festgeschrieben sind (Bundesamt für Gesundheit 
2020). Dies stellt die normative Umsetzung der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse aus den initialen Ver-
suchen für eine ärztliche Verschreibung von Betäu-
bungsmitteln an schwer Heroinabhängige in den 
Jahren zwischen 1994 und 1996 dar (Schmid und 
Müller 2008). Gemäss diesen Erkenntnissen ist die 
Heroinverschreibung an schwer Heroinabhängige in 
der Schweiz erfolgreich, weil sie die Heroinverschrei-
bung mit ärztlicher Behandlung und Sozialberatung 
verknüpft. Die erwähnte Regelung ist flächende-
ckend umgesetzt und unbestritten.

VIII. Diskussion

So überzeugend die Argumente für eine Festlegung 
von Mindestpersonalquoten im Pflegebereich vor 
dem Hintergrund der wissenschaftlichen Evidenz 
und der rechtlichen Situation nach Annahme der 
Pflegeinitiative in der Schweiz zu sein scheinen, so 
stellen sich bei der konkreten Umsetzung doch eini-
ge Fragen.

Bei der Festlegung von Personalquoten gilt es zu-
nächst, neben der Bettenzahl auch weitere Einfluss-
grössen auf die Arbeitsbelastung zu berücksichtigen. 
Hierzu gehören namentlich die Organisation des 
Spitals, des Pflegeheims oder der Spitex, die konkrete 
Ausgestaltung der Pflichtenhefte der Pflegefachper-
sonen und der übrigen patientennahen Professionen, 
die Spitaldichte in der jeweiligen Region sowie die 
Beschaffenheit der vorgelagerten Grund und der 
nachgelagerten rehabilitativen Versorgung. Insofern 
ist die Übertragbarkeit von Quoten aus anderen Län-
dern auf die Schweiz nur sehr bedingt möglich, und 
es scheint dringend angezeigt, eigene Quoten für das 
Schweizer Gesundheitssystem festzulegen.

Ein Einwand gegen die Festlegung von «nurseto
patient ratios» und einen entsprechenden «skillmix» 
besteht in der Feststellung, dass normativ festgelegte 
Quoten in einem sich schnell weiterentwickelnden 
Gesundheitssystem zu starr sein könnten. Um diesem 
Einwand zu begegnen, wird empfohlen, die Personal-
quoten durch ein hierfür bevollmächtigtes, qualifi-
ziertes Fachgremium auf der Grundlage aktueller wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und unter Einhaltung 
einer periodischen Überprüfung dieser Quoten fest-
zulegen. Da technische und organisatorische Ent-
wicklungen mittelfristige Anpassungen nötig machen 

ein Drittel der Pflegefachkräfte über einen Diplom-
abschluss verfügen (Nidwalden 2014). Diese Bestim-
mungen betreffen ausschliesslich den «skillmix».

MüllerStaub und LeoniScheiber (2019) for-
dern aufgrund der hier dargelegten Argumentation 
gesetzlich vorgegebene «nursetopatient ratios» für 
die ganze Schweiz. Dies fördere die Rückkehr von 
diplomierten Pflegefachpersonen in den Beruf, stei-
gere die Pflegequalität und senke die BurnoutRate 
des Personals sowie die Behandlungskosten. Die Au-
torinnen verzichten hingegen weitestgehend darauf, 
sich auf konkrete Vorgaben festzulegen. In Bezug auf 
den «skillmix» empfehlen sie, dass jeweils 80% des 
Pflegepersonals in der Akutversorgung diplomierte 
Pflegefachpersonen sein sollen.

VI. Situation in der Schweiz

Zwar hat heute die Schweiz, gemessen an der Einwoh-
nerzahl, die höchste Dichte an Pflegepersonal aller 
OECDLänder aufzuweisen (OECD 2021, S. 221). Al-
lerdings schwankt die Pflegepersonaldichte je nach 
Region stark. Im Jahr 2018 betrug sie in der Region 
mit der höchsten Dichte (Tessin) 20,4 Vollzeitäqui-
valente pro 1000 Einwohner/innen, in derjenigen 
mit der niedrigsten Dichte (Zentralschweiz) hin
gegen fast ein Viertel weniger, nämlich lediglich 
15,7  Vollzeitäquivalente pro 1000  Einwohner/in-
nen. Im selben Jahr waren in allen Spitälern der 
Schweiz zusammengenommen 71% des Pflegeperso-
nals diplomierte Pflegefachpersonen. In den Pflege-
heimen betrug dieser Anteil 25%, bei der Spitex 40%. 
Der Anteil diplomierter Pflegefachpersonen in den 
Spitälern war ausserdem vom Schweregrad der be-
handelten Fälle abhängig und schwankte zwischen 
69% (bei Spitälern mit eher leichten Fällen) und 73% 
(bei Spitälern mit überwiegend schweren Fällen) 
(Bundesamt für Statistik 2020).

VII. Personalrichtlinien Heroingestützte 
Behandlung (HeGeBe)

Die Festlegung einer Mindestzahl von Pflegefachper-
sonen pro Patient/in ist in der Schweiz – so könnte 
man aufgrund der bisherigen Ausführungen an
nehmen – unüblich. Aber sie ist mitnichten gänzlich 
systemfremd. Es gibt zumindest einen prominenten 
Präzedenzfall. Im Rahmen der heroingestützten Be-
handlung für schwer Heroinabhängige besteht seit 
1999 eine solche bundesweit geltende Regelung. Um 
eine Institutionsbewilligung des Departements des 
Innern für ein Zentrum für heroingestützte Behand-
lung zu erhalten, muss die sich hierfür bewerbende 
Organisation unter anderem nachweisen, dass sie 
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können (deVericourt und Jennings 2011), scheint 
eine Geltungsdauer von fünf Jahren angemessen.

Dieses Fachgremium sollte sich unter anderem 
auch mit der in der Literatur bisher noch nicht be-
antworteten Frage nach dem «ceiling effect» ausein-
andersetzen. Darunter ist diejenige Personalquote zu 
verstehen, ab der ein weiterer Personalausbau nicht 
mehr oder fast nicht mehr mit einer Verbesserung 
der Qualität der Pflege einhergeht.

Zu bedenken gilt es auch, dass die Umsetzung ver-
bindlicher Personalquoten in einer Situation, da in 
der Schweiz bereits ein Personalmangel im Pflege
bereich herrscht, vor grosse Herausforderungen in 
Sachen Praktikabilität gestellt wird. Wie wird es – 
trotz Ausbildungsoffensive – gelingen, das benötigte 
Personal zu finden? Und wird die Abnahme der «care
leavers» tatsächlich im erwarteten Masse eintreten?

Schliesslich sei auch die Frage erlaubt, inwiefern 
es sinnvoll ist, in einem Bereich, in dem interprofes-
sionelles Arbeiten eine Selbstverständlichkeit ist, für 
eine ausreichende Personaldotation ausschliesslich 
im Pflegebereich zu sorgen. Tatsächlich ist die Pflege 
die zahlenmässig grösste patientennahe Profession 
im Gesundheitswesen, und insofern wäre die Wir-
kung einer solchen Massnahme bestimmt rasch und 
entschieden spürbar. Gleichzeitig sollte aber überlegt 
werden, ob entsprechende Vorschriften in Bezug auf 
die Personaldotation auch bei der Ärzteschaft – ana-
log zur Situation bei der heroingestützten Behand-
lung – nicht eine sinnvolle oder sogar notwendige 
Ergänzung darstellen.

IX. Fazit

Die Forschungsresultate deuten darauf hin, dass aus-
reichendes und ausreichend qualifiziertes Pflegeper-
sonal zu besseren Behandlungsresultaten sowie zu 
mehr Berufszufriedenheit und weniger Burnouts bei 
den Pflegefachpersonen führen kann. Mit der An-
nahme der Pflegeinitiative hat der Gesetzgeber einen 
Auftrag erhalten, für die Schweiz eine entsprechende 
Regelung auszuarbeiten. Bei der Umsetzung dieser 
Vorgabe ist darauf zu achten, dass die betrieblichen 
und organisatorischen Gegebenheiten ausreichend 
berücksichtigt werden. Notwendig sind zusätzlich 
die Beachtung des Schweregrads der Fälle in den be-
treffenden Organisationen sowie ein Ausgleich der 
sachlich nicht erklärbaren Unterschiede zwischen 
den Schweizer Regionen. Werden die Herausforde-
rungen gemeistert, stellt die neue Bestimmung in 
Art. 117b Abs. 2 der Bundesverfassung eine Chance 
für eine massgebliche Verbesserung der Gesundheits-
versorgung in unserem Land dar.
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